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Motion 
„Wirtschaftlichkeit und Verhältnismässigkeit bei Hochbauprojekten" 

Der Regierungsrat wird beauftragt, das Gesetz über den Finanzhaushalt mit folgender 
Bestimmung zu ergänzen: 
Bei Investitionen ist dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Verhältnismässigkeit 
nachzuleben. Bei Neubauten und Gesamtsanierungen ist der Nachweis der Wirtschaft-
lichkeit und Verhältnismässigkeit durch eine Vollkostenrechnung beizubringen. Kann die 
Wirtschaftlichkeit oder Verhältnismässigkeit nicht erfüllt werden, müssen die zusätzli-
chen Investitionen in der Vollkostenrechnung nachvollziehbar aufgeführt werden. 

Begründung 
Bei öffentlichen Bauten werden zuerst die Bedürfnisse evaluiert, die dazu nötigen Ab-
klärungen und Planungen vorgenommen und dann die Kosten berechnet. Zum Zeit-
punkt der Projektvorstellung sind oft bereits schon hohe Kosten entstanden und Koste-
neinsparungen nur noch sehr bedingt möglich. Investitionen, deren Vollkostenrechnung 
zum Schluss führen, dass entweder Wirtschaftlichkeit oder Verhältnismässigkeit nicht 
gegeben sind, sollen in Zukunft bestmöglich verhindert werden. Bei Kreditvorlagen von 
neuen Hochbauten oder Gesamtsanierungen sollen dem Grossen Rat oder bei Volks-
abstimmungen auch dem Stimmvolk Informationen zur Wirtschaftlichkeit und Verhält-
nismässigkeit vorgelegt werden. Mit dieser Gesetzesanpassung soll die Kostentranspa-
renz gesteigert und die Wirtschaftlichkeit bzw. Verhältnismässigkeit in früher Planungs-
phase zwischen den Departementen gefördert werden. 

Wirtschaftlichkeit 
Der Staat soil dem Bau und Unterhalt von eigenen Objekten Priorität einräumen. Diese 
müssen jedoch einer Wirtschaftlichkeitsprüfung unter Berücksichtigung aller Kosten 
Stand halten. Müssen zusätzliche Kosten getätigt werden, welche nur dem Staat aufer-
legt werden, sei dies durch das Gesetz oder die Funktionalität des Objekts, sind diese 
separat auszuweisen. 
In der Vollkostenrechnung sind u.a. auch künftige Unterhalts-und Amortisationskosten 
zu kalkulieren. Die bestehende Bausubstanz und der Wert des Grundstückes sind in 
der Vollkostenrechnung ebenfalls zu berücksichtigen. 

Verhältnismässigkeit 
Das Baukonzept, die Wahl der Produkte und Materialien sind so zu wählen, dass eine 
betriebswirtschaftliche Kostenkalkulation die Verhältnismässigkeit ermöglicht (Kos-
ten/Nutzen). Ausschliesslich optische oder gestalterische Investitionen sind separat 
auszuweisen. 

Romanshorn, 18. Januar 2016 
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